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Rückblick auf die Filmfestspiele in Venedig

Die 17. Filmbiennale, die vom 28. August bis 8. September auf dem venezianischen
Lido zahlreiche Filmfreunde und Filmschaffende zusammenführte, war nicht einfach
eine Neuauflage der 16., sondern hatte einschneidende Neuerungen des Festiva!-
reglementes eingeführt. Schon rein äußerlich bekam der Besucher diesen Newlock
zu spüren, und das in höchst willkommener Weise: die Schaugenüsse waren dieses
Jahr rationiert worden. Es galt nicht mehr, in mühseliger Plackerei pro Tag vier bis
fünf Filme zu verdauen, sondern man beschränkte sich, während der 12 Tage des
Festivals 14 Filme zu zeigen, die im Wettbewerb um den Grofjen Preis standen.

Damit war der inflationären Programmentwicklung, an der nicht nur Venedig in
früheren Jahren, sondern die Film-Festivals insgesamt krankten, Einhalt geboten.
Zugleich machte der neue Direktor der venezianischen Film-Kunstschau, Dr. Floris Luigi
Ammannati, einen entscheidenden Schritt, um diesem Namen der Veranstaltung —
Film k u n s t - Schau — wieder Ehre zu machen und zugleich zu einer Niveauverbesse-
rung aller vergleichbaren Veranstaltungen (in Cannes und Berlin zumal) einen gangbaren

Weg zu weisen. Erstmals ist Venedig dieses Jahr von dem Nationenprinzip der
Festivalbeschickung abgegangen. Ein Land erhält nicht einfach eine bestimmte Quote
zugewiesen und schickt darauf die Auswahl, die es für angemessen und repräsentativ
hält. Dieses bisher allgemein angewandte Verfahren beeinträchtigte schwer das
künstlerische Niveau der Festspiele. Nach dem neuen Reglement nun kann jede Nation
einer dreiköpfigen, ausscnliefjlich aus Italienern zusammengesetzten Auswahlkommission

beliebig viele festivalwürdige Filme unterbreiten, doch bleibt es dieser
Kommission vorbehalten, nach rein künstlerischen Kriterien jene Werke auszuwählen, die
dann dem Festivalpublikum und der Jury gezeigt werden.

Wir legen Gewicht auf diese Neuerung, die allerdings — wie bei so vielen Novitäten

— eine Rückkehr zum Anfang ist. Denn die ersten Film-Biennalen haben ein
ähnliches Reglement angewandt und sind damit gut gefahren. Diese Wiedereinführung

einer alten Gepflogenheit ist trotzdem eine Pioniertat: auf diesem Wege könnten

die Filmfestivals von der Kommerzialifät genesen — sie könnten tafsächlich wieder

aus Film-Börsen künstlerisch ernsthafte Film - U e b e r s i c h t e n werden, auf
denen sowohl Experimente wie Leistungen, die traditionellen Ausdrucksmifteln neue
Kraft und neues Leben gében, gleicherweise gezeigt werden.
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